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Gremium: Sitzung am: Nr. der Tagesordnung: 

Verbandsgemeinderat Langenlonsheim-
Stromberg (beschließend) 

 1 

 

bereits beraten im:       am:       
            

 
 
Betreff: 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-
Stromberg – für den Teilbereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Langenlonsheim 
(Gemarkung Bretzenheim) 
A) Aufstellungsbeschluss  
B) Beschluss zur Durchführung einer frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung nach §§ 4 Abs. 1, 3 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 
 

 
Begründung: 
 
Der Ortsgemeinderat von Bretzenheim hat in seiner Sitzung am 08.09.2021 den Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes für das Teilgebiet: „Orthenberger Mühle“ gefasst. Mit dem 
Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, die gegenwärtig vorhandenen funktionslosen Ruinen 
wiederaufzubauen und anschließend Arten der baulichen Nutzung zuzuführen, die grundsätzlich 
einem Allgemeinen Wohngebiet im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 1 BauNVO gemäß 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 BauNVO allgemein zulässig sind.  
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, 
Teilbereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Langenlonsheim – ist für das Grundstück in der 
Gemarkung Bretzenheim, Flur 5, Parzellen 14/2 und 13, landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
Da der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde zu entwickeln ist, muss eine Änderung desselben im Parallelverfahren (§ 8 
Abs. 3 BauGB) erfolgen und das betroffene Grundstück als Wohnbaufläche dargestellt werden.  
 
Da eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für die neue Verbandsgemeinde noch nicht 
erfolgt ist, werden einzelne Änderungen oder Fortschreibungen für die jeweiligen Teilbereiche 
durchgeführt.  
 
Der Ortsgemeinderat von Bretzenheim beantragt beim Verbandsgemeinderat die Änderung des 
bestehenden Flächennutzungsplanes. Die Kosten hierfür werden von den Projektträgern 
getragen.  
 

 
Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung: 
 
A) Aufstellungsbeschluss:  
 
Der Verbandsgemeinderat gibt dem Antrag der Ortsgemeinde Bretzenheim statt.  
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung, wird der 
Aufstellungsbeschluss, zur Änderung des bestehenden Flächennutzungsplanes der 
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg, Teilbereich der ehemaligen Verbandsgemeinde 



Langenlonsheim, zur Ausweisung einer Wohnbaufläche in der Gemarkung Bretzenheim im Sinne 
des § 5 BauGB, gefasst,  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
B) Beschluss zur Durchführung einer frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung nach §§ 4 Abs. 1, 3 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist der Öffentlichkeit frühzeitig die Beteiligung an der Bauleitplanung 
zu ermöglichen. Diese vorgezogene Beteiligung der Öffentlichkeit findet in der Weise statt, dass 
dieser durch Auslegung der Entwürfe und Beschreibung der Planungsabsicht, Gelegenheit 
gegeben wird, sich schriftlich zur beabsichtigten Planung zu äußern und ihre Vorstellungen zu 
erörtern. Der Zeitraum wird zu gegebener Zeit im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde bekannt 
gegeben. Darüber hinaus werden die Unterlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
eingestellt und es erfolgt eine entsprechende Veröffentlichung im Geoportal des Landes 
Rheinland-Pfalz.  
 
Des Weiteren sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB von der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu unterrichten und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufzufordern.  
 
Abstimmungsergebnis:  
 
 
 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung: 
  siehe Folgeseite 
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